AN DEN AUSSCHUSS DER RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

Ansuchen um Eintragung in das Verzeichnis der Rechtsanwälte, die zum Verkauf von beweglichen Gütern, die in öffentlichen Registern eingeschrieben sind und/oder  unbeweglichen Gütern zugelassen sind

für das Quartal 1.1.08-31.12.10

Der/Die unterfertigte____  ______________________, geboren in__________am_______wohnhaft in_____________PLZ________Steuernummer________________________________, mit  Kanzlei in_______________, PLZ________, Str. ____________________________________________ Tel.:____________Fax:__________, E-Mail: ____________________________________________

e r k l ä r t

unter eigener Verantwortung, im Sinne des DPR 445/00,

· seit__.___.__ im Verzeichnis der Rechtsanwälte von__________ eingetragen zu sein;

· seit___.___.____ im Verzeichnis der Rechtsanwälte, die zur Vertretung am Kassationsgerichtshof zugelassen sind, eingetragen zu sein

· nie strafgerichtlich verurteilt worden zu sein und keine strafrechtlichen Verfahren gegen die eigene Person zu haben

· nie eine Disziplinarstrafe bekommen zu haben

· laut beiliegendem Verzeichnis folgende speziellen Berufserfahrungen zu haben:

1. In Exekutionsverfahren, die zum Verkauf von Gütern geführt haben,  Rechtsanwalt des Erstgläubigers Gläubigers gewesen zu sein 

2. In Exekutionsverfahren, die zum Verkauf von Gütern geführt haben,  Rechtsanwalt des eintretenden Gläubigers gewesen zu sein 

3. In Exekutionsverfahren, die zum Verkauf von Gütern geführt haben,  Rechtsanwalt des Schuldners gewesen zu sein 

4. In Exekutionsverfahren, die zum Verkauf von Gütern geführt haben,  Rechtsanwalt des Konkursverwalters, gerichtlich bestellter Kommissar, gerichtlich bestellter Liquidator gewesen zu sein;

5. In Exekutionsverfahren, die nicht zum Verkauf von Gütern geführt haben,  Rechtsanwalt des Konkursverwalters, gerichtlich bestellter Kommissar, gerichtlich bestellter Liquidator gewesen zu sein

6. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BEANTRAGT

die Eintragung in das Verzeichnis der der Rechtsanwälte, die zur Vornehmung von Verkäufen zugelassen sind:

· von beweglichen Gütern, die in öffentliche Verzeichnisse  eingetragen sind

· von unbeweglichen Gütern (Art. 591 bis ZPO)

im Sinne der Art. 169 ter 
 und 179ter
  Anw.best. zur ZPO, nov. von Gesetz 80/05.

Datum,………………………                  RA Dr. _________________________
� Art. 169 ter Anw.best. zur ZPO:


“in den von Art. 179 ter vorgesehenen Mitteilungen werden auch die Verzeichnisse von Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberater und Rechnungsprüfer genannt, die sich bereit finden, Verkäufe von beweglichen Gütern, die in öffentlichen Verzeichnissen eingratgen sind, durchzuführen.“





� Art. 179 ter Anw.best. zur ZPO:


„…den Namensverzeichnissen der Rechtsanwälte, Steuerberater und Rechnungsprüfer sind Unterlagen über die speziellen Berufserfahrungen in Bezug auf gewöhnliche Exekutionsverfahren und Konkursverfahren anzuschliessen“. 











